
03.09.2025 Gemeinsam gute Ganztagsschule gestalten 

Workshop Ganztagsbudget und Vertragsgestaltung 



• Die Ganztagsschule erhält einen Zuschlag für einen Zusatzbedarf an 
Lehrerstunden zur Ausgestaltung der Ganztagsschule.

• Grundlage ist dabei die Anzahl der am Ganztag angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler, die je Tag im Umfang von mindestens zwei 
Unterrichtsstunden an außerunterrichtlichen Aktivitäten im Rahmen des 
Ganztagsangebotes der Schule teilnehmen. 
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Zusatzbedarf an Lehrerstunden für das 
Ganztagsangebot



Ganztagsschulen erhalten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
einen Zuschlag (Zusatzbedarf – ZB)

Anwesenheit an Tagen

Für Ganztagsschulen, die nach dem 31.07.2014 genehmigt sind, wird der 
Zusatzbedarf anteilig (zurzeit Faktor 0,75) gewährt.

Zusatzbedarf: 18,75 Std.

Zusatzbedarf Ganztag – Beispiel Grundschule

gesamt
GTS-TN 1 

Tag
GTS-TN 2 

Tage
GTS-TN 3 

Tage
GTS-TN > 

3 Tage

Summe 100 25 25 25 25

Faktor 0,1 0,2 0,3 0,4

ZB 25 2,5 5 7,5 10
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• Von dem errechneten Zusatzbedarf können Stunden kapitalisiert werden, 
d. h. in ein Ganztagsbudget umgewandelt, werden.

• Der Anteil der Lehrkräftestunden soll 60 % des für den Ganztag 
zugewiesenen Zusatzbedarfes nicht unterschreiten.

• Das Ganztagsbudget wird mit der Mittelzuweisung zugewiesen.

• Im Jahr eins als Ganztagsschule erhält die Schule fünf Zwölftel des 
jährlichen Budgets für die Monate August bis Dezember.

• Die Zuweisung der restlichen sieben Zwölftel (Januar bis Juli) erfolgt im 
darauffolgenden Kalenderjahr.
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Kapitalisierung von Lehrerstunden
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Abgrenzung 
Schuljahr - Haushaltsjahr

Schuljahr 2024/25 Schuljahr 2025/26

Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul.

Haushaltsjahr 2025



• Eine budgetierte Stunde wird zur Zeit mit 2.654 € berechnet. 

• Für das Haushaltsjahr eins der Ganztagsschule ergeben sich Budgetmittel 
in folgender Höhe (fünf Zwölftel):

01.01. bis 31.07. des Jahres 0,00 €

01.08. bis 31.12. des Jahres 11.058,33 €

Gesamtbetrag HHJ 11.058,33 €

• Diese Mittel sind mit allen anderen zugewiesenen Mitteln deckungsfähig.

• Die übrigen sieben Zwölftel für das Schuljahr werden im kommenden 
Haushaltsjahr zugewiesen.
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Berechnung Ganztagsbudget – Jahr eins
Beispiel Kapitalisierung von 10 Stunden



• Dargestellt ist die Zuweisung des folgenden Haushaltsjahres bei 
gleichbleibender Kapitalisierung

01.01. bis 31.07. des Jahres 15.481,67 €

01.08. bis 31.12. des Jahres 11.058,33 €

Gesamtbetrag HHJ 26.540,00 €

• Änderungen der Höhe der Kapitalisierung können bis zum 01 Januar eines 
Jahres für das kommende Schuljahr online bei den Dezernaten 2 bzw. 3 
des RLSB beantragt werden. Z.B. für das SJ 2026/2027 bis zum 
01.01.2026.

7

Berechnung Ganztagsbudget - Jahr zwei
Beispiel Kapitalisierung von 10 Stunden
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Budgetkalkulation

https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung/finanzen/budget-der-
schule/budget-der-allgemeinbildenden-schulen
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Budgetinformation - Beispiel



• Zuschüsse Dritter können direkt in das Schulbudget eingezahlt werden, 
wenn zuvor von der für die Schule zuständigen Sachbearbeitung über den 
in der Höhe genau bezifferten Betrag des Zuschusses ein Kassenzeichen 
vergeben wurde.

• Budgetreste aus Zuschüssen Dritter werden zu 100% in das folgende 
Haushaltsjahr übertragen.
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Budgetinformation - Beispiel
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Verwendung der zusätzlichen Ressourcen für den 
Ganztag

• Lehrkräfte (Zuweisung von Lehrerkräftestunden)

• Arbeitsverträge mit Landes-PM (Bezahlung aus dem Ganztagsbudget)

• Kooperationsverträge (Bezahlung aus dem Ganztagsbudget)



Lehrkräfte
Kooperationsverträge 
mit außerschulischen 

Partnern 

• befristet für ein 
Halbjahr/Schuljahr 

Arbeitsverträge mit 
Landes-PM 

• befristet
• unbefristet 

Personaleinsatz
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Varianten Kooperationsverträge 

- Trilateraler Kooperationsvertrag

- Bilaterale Kooperationsverträge 

1) Kooperationsvertrag ohne Arbeitnehmerüberlassung

2) Kooperationsvertrag mit Arbeitnehmerüberlassung

3) Kooperationsvertag mit Einrichtungen in kirchlicher oder öffentlicher 
Trägerschaft als juristische Personen des öffentlichen Rechts 



Kooperationsverträge ohne Arbeitnehmerüberlassung

Koop-
Partner

eingesetzte 
Person

Schule
KoopV ohne AÜ

kein 
Weisungsrecht

Arbeitsvertrag oder 
Beauftragungsverhältnis

Verantwortlicher / 
Ansprechpartner

Weisungsrecht
des KoopPartners
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Kooperationsverträge zur Arbeitnehmerüberlassung

Koop-
Partner

eingesetzte 
Person

Schule
KoopV zur AÜ

WeisungsrechtArbeitsvertrag

E
rl

a
u

b
n

is
 

zu
r 
A

Ü
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KoopVerträge mit Einrichtungen in öffentl. oder 
kirchlicher Trägerschaft 

Koop-
Partner 

öffentl./kirchlicher 
Träger

eingesetzte 
Person

Schule

KoopV

Weisungsrecht
Arbeitsvertrag

16



 Der Abschluss von Kooperationsverträgen stellt einen öffentlichen Auftrag 
im Sinne des Vergaberechts dar, sodass Vergaberecht zu beachten ist.

 Öffentliche Schulen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes (NSchG) und Privatschulen im Sinne des § 1 Abs. 1 
NSchG, die nach § 99 Nr. 2 GWB öffentlicher Auftraggeber sind, dürfen 
nunmehr Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem Auftragswert von 
100.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Wege des 
Direktauftrags beschaffen. (§ 5 Abs. 3 S. 2 NWertVO)

 Es ist zu überprüfen, was ein marktgerechter Preis für die zu beschaffende Leistung ist. Dies 
kann durch Marktrecherchen (z. B. durch formlose Abfrage bei mehreren Unternehmen) bzw. 
Preisvergleiche (z. B. im Internet) geschehen. Die für die getroffene Entscheidung maßgeblichen 
Gründe sollen in Abhängigkeit von der finanziellen Bedeutung der Maßnahme dokumentiert 
werden.
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Beachtung der Regelungen des Vergaberechts



 Ab einem Auftragswert über 100.000 € ohne Umsatzsteuer sind 
Vergabeverfahren durchzuführen.

 Als Verfahren sind möglich:

a. Öffentliche Ausschreibung

b. Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

c. Zusätzlich steht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und 
besondere Dienstleistungen bis 750.000 € ohne Umsatzsteuer auch die 
Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb zur Verfügung (§ 49 
UVgO).
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Vergabeverfahren 



 Der Fachbereich Umsatzbesteuerung der Schulen und Studienseminare in 
Osnabrück berät Schulen in Fragen zu Vergabeverfahren.

 Erreichbarkeit:
Hotline: 0541/77046 788
Email: Beratung-Vergabe@rlsb-os.niedersachsen.de

 Bildungsportal:
https://bildungsportal-niedersachsen.de/schulorganisation/schule-
leiten/beratung-vergabe-an-schulen
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Unterstützung – Fachbereich 1U RLSB Osnabrück



Online-Genehmigungsportal https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung
/nilep/onlineverfahren/kooperation
svertraege
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Weitere Hinweise https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung/nilep/v
ertraege-an-ganztagsschulen- Handreichung 

- Vertragsmuster 

- Prüf- und Abrechnungsunterlagen 



• über die RLSB, Fachbereiche Finanzen bzw. über das Girokonto der 
Schule (Schulen, die Budgetzahlungen über das eigene Konto abwickeln)

• unter Verwendung des entsprechenden Abrechnungsvordrucks

• Übersendung einer Kopie des geschlossenen Kooperationsvertrages mit 
der ersten Abrechnung

• Übersendung der Unterlagen als Anlage (pdf) per E-Mail zur digitalen 
Weiterverarbeitung
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Abrechnung Kooperationsverträge



Lehrkräfte
Kooperationsverträge 
mit außerschulischen 

Partnern 

• befristet für ein 
Halbjahr/Schuljahr 

Arbeitsverträge mit 
Landes-PM 

• befristet
• unbefristet 

Personaleinsatz
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kein weiteres Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zum Land 
Niedersachsen

keine zusätzliche Tätigkeit über Kooperationsvertrag oder 
Dienstleistungsvertrag an einer niedersächsischen öffentlichen Schule

bei Finanzierung aus Drittmitteln (z.B. durch Schulträger) kein unbefristeter 
Arbeitsvertrag erlaubt

grundsätzlich mögliche Eingruppierung:  S 4/ S 8a TV-L

Arbeitsverträge 



https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/nichtlehrendes_personal/padagogische_mitar
beiterinnen_und_mitarbeiter/paedagogische-mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter-6514.html

Regelungen zur Berechnung der Arbeitszeit  
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Erlass Beschäftigung von pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen 
Schulen
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Arbeitszeitrechner https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung/nile
p/onlineverfahren/meldung-pm
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Abrechnung Arbeitsverträge Landes PM

 Zahlungen für Personalausgaben (Arbeitsverträge, Mehrarbeit, befristete 
Erhöhung der Arbeitszeit) erfolgen über das jeweils zuständige Landesamt 
für Bezüge und Versorgung (NLBV).

 Zur Kalkulation der Personalkosten stellt das NLBV einen entsprechenden 
Excel-Rechner zur Verfügung.

 Zum Nachweis der Zahlungen erstellt das NLBV monatlich sogenannte 
Bruttopersonalkostenlisten, die von den Schulen abzurufen und zu prüfen 
sind.
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Rechner des NLBV Personalkosten 

https://www.nlbv.niedersachsen.de/
bezuege_versorgung/entgelt/inform
ationen_schulen/informationen-fur-
schulen-107354.html
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Bruttopersonalkostenliste

Bei Fragen: NLBV und 1 NP



Arbeitsverträge

unbefristet
befristet

ohne Sachgrund
§ 14 Abs. 2 TzBfG

befristet 
mit Sachgrund 

§ 14 Abs. 1 TzBfG  

Laufzeit 
Arbeitsvertrag

Budgetmittel 
verfügbar

Vertragsdauer  
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Verfahren bei gewünschten 
Personalveränderungen – Schritte in der Schule 
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1. Bedarfsfest-
stellung

2. Sichtung 
der Bewer-

bungen

4. 
Vorbereitung  

und Durchfüh-
rung d. Aus-

wahlverfahren
s

3. Synopse
5. Auswahl-
vorschlag

Beratung 
durch
Dez. 2 
(soweit 

erforderlich)

Einladung zu 
Auswahlgesprächen:
SBPR
Gleichstellungsbeauf-
tragte (RLSB)
ggf. Schwerbehinderten-
vertretung (RLSB)

6. Meldung im Online-Verfahren und Übersendung Auswahlvorschlag etc. an 
1NP 

schulfachliche 
Stellungnahme durch 

RLSB Dez. 2
Weiterleitung an 1 NP für weitere Schritte



Verfahren bei gewünschten 
Personalveränderungen – Schritte im RLSB 
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7. Beteili-
gung der 
Gremien

8. 
Absagen

9. Ein-
stellungs-
angebot

10. 
Eingrup-
pierung

11. Stu-
fenzuord-

nung

12. Aus-
fertigung 

Arbeitsvertrag

13. Tätigkeitsaufnahme der PM nach Vertragsunterschrift



Meldeverfahren Personalmaßnahmen 
https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltun
g/nilep/onlineverfahren/meldung-
pm
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Lehrkräfte

Koop-Partner
ohne AÜ

Koop-Partner mit AÜ 
und Einrichtungen in 

öffentlicher oder kirchlicher 
Trägerschaft als Koop-

Partner

Schulleitung

Pädagogische 
Mitarbeiter/innen

kein Direktionsrecht 
aber Hausrecht

Zusammenarbeit in der GTS
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Vertragspartner Weisungsgebundenheit/Einbindung 
in den Schulbetrieb

Vertragsart

Pädagogische/r Mitarbeiter/in
(natürliche Person)

ja Arbeitsvertrag

Organisation oder Körperschaft
ja

Kooperationsvertrag zur
Arbeitnehmerüberlassung

Einrichtungen in öffentlicher 
oder kirchlicher Trägerschaft

ja

Kooperationsvertrag mit 
Einrichtungen in öffentlicher 
oder kirchlicher Trägerschaft 

Organisation oder Körperschaft
nein

Kooperationsvertrag ohne
Arbeitnehmerüberlassung

bzw. trilateraler Vertrag

Die Wahl der Vertragsart



Weiterführende Informationen 
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https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung/pe
rsonal-der-schule/nilep



Weiterführende Informationen 
zum Budget der Schule
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https://bildungsportal-
niedersachsen.de/schulverwaltung/fin
anzen/budget-der-schule


